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Die ersten beiden Teile die
ser Reihe befassten sich 
mit dem Entstehen der 
privaten Printmedien im 
Landkreis am Ende des 19. 
und zu Beginn des 20. Jahr
hunderts. Weitere Zeitun
gen entstanden nach dem 
Krieg und in der 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Eine 
Wende brachte der Markt
eintritt der Gemeindeblät
ter ab den 1980er Jahren 

und die Ausbreitung des 
Internets ab der Jahrtau
sendwende, was bei den 
beiden Tageszeitungen bis 
heute zu anhaltenden Auf
lagenrückgängen führte. In 
jüngster Zeit verschärften 
die Erhöhungen der Papier
preise und der Zustellkos
ten sowie Rückgänge des 
Anzeigengeschäfts die wirt
schaftlichen Probleme der 
Printmedien weiter. 

Um die Versorgung länd
licher, weniger dicht be
siedelter Gebiete mit 
Printmedien trotz Unwirt-
schaftlichkeit weiter auf
rechterhalten zu können, 
rufen die Herausgeber seit 
einiger Zeit bundesweit 
nach staatlicher Unterstüt
zung. Zwar ist ihr Hilferuf 
in Berlin angekommen und 
man ist sich dort der Bedeu
tung der „vierten Gewalt" 
bei der demokratischen 
Meinungsbildung durchaus 
bewusst, doch wird gezö
gert, weil man sich durch 
den verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der „Staatsfer
ne der Presse" beschränkt 
sieht. 

Dieses Verfassungsgebot 
entstand als Lehre aus der 
Zensur durch „Gleichschal
tung" der Presse in der NS-
Zeit und besagt, dass der 
Staat und seine Organe jeg
liche direkte oder indirekte 
Einflussnahme auf die pri
vate Presse zu unterlassen 
haben. Denn nur so kann 
diese ihrem verfassungsge
mäßen Auftrag zur Informa
tion der Bevölkerung und 
der Kontrolle des Handelns 
der Exekutive ungehindert 
nachkommen. Daraus leitet 
sich auch ab, dass durch 
etwaige staatliche Ver
triebssubventionen nicht zu 
Lasten oder zum Vorteil ein
zelner Medien in den Markt 
eingegriffen werden darf. 

Dieses Gebot der „Staats
ferne der Presse" bildete in 
den letzten Jahren auch die 
rechtliche Grundlage meh
rerer Gerichtsentscheidun
gen gegen Gemeindeblätter 
und kommunale Internet
plattformen. Der Bundesge
richtshof gestand den von 
Zeitungsverlagen verklag
ten Kommunen zwar zu, in 
Gemeindeblättern und im 
Internet über die Arbeit der 
politischen Gremien im Rat
haus und der Verwaltung zu 
informieren. Beiträge über 

das Vereinsleben, den Lo
kalsport, Gewerbebetriebe, 
andere staatliche Organisa
tionen, die Kirchen, außer
örtliche Ereignisse und ein 
Terminkalender seien aber 
keine gemeindliche Aufga
be; dies bleibe der freien 
Presse vorbehalten. Die 
Herausgabe von solchen, in 
Form und Inhalt presseähn
lichen Periodika würde die 
private Presse im Wettbe
werb um Leser und Anzei
genkunden schwächen, sei 
daher wettbewerbswidrig 
und zu unterlassen. 
Eine Stichprobe zeigt je
doch, dass fast alle Gemein
deblätter in diesem und den 
Nachbarlandkreisen die 
Rechtsprechung ignorie
ren: sie sind presseähnlich 
aufgemacht und enthalten 
weit überwiegend Beiträge 
ohne jeden Bezug zum Rat
haus. Besonders weit haben 
es die bereits wöchentlich 
erscheinenden „Nachrich
ten der Gemeinde Poing" 
getrieben, die vom Format, 
vom Papier, der Aufma
chung und dem Inhalt den 
hiesigen Anzeigenblättern 
nachgeahmt sind: selbst 
private Klein-, Trauer- und 
Stellenanzeigen fehlen auf 
den 32 Seiten nicht. 

Doch warum ignorieren die 
Bürgermeister und Gemein
deräte die vielen Gerichts
entscheidungen so konse-
guent? 

„Kirchseeon Aktuell" beant
wortet die Frage so: nicht 
nur, dass der 2014 für die 
Wiederwahl kandidierende 
Bürgermeister in mehreren 
Ausgaben Lobeshymnen 
auf sich selbst abdrucken 
ließ, auch der jetzige Bür
germeister nutzt dieses 
Blatt ausgiebig, um exklu
siv dessen Sicht der Dinge 
darstellen zu lassen - und 
um bestimmte Vorgänge 
in seinem Sinne zu steu
ern. Und das, obwohl der 
Gemeinderat bereits 2014 
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beschlossen hatte, dass im 
Gemeindeblatt keine poli
tischen Meinungen abge
druckt werden dürften. 
Eine Antwort gibt auch der 
„Ebersblick", das „Infor
mationsmagazin aus dem 
Landratsamt Ebersberg", 
das Landrat Niedergesäß 
ab 2014 herausgab: zwi
schen Werbetexten über die 
Attraktionen des Landkrei
ses „versteckten" sich viele 
bebilderte Texte über ihn 
und andere Kreis-CSUler. 
Alles vermittelte eher den 
Eindruck einer Parteibro
schüre, denn von objektiver 
Information. Kein Wunder, 
dass massive öffentliche 
Kritik den Landrat nach 
wenigen Ausgaben zur Ein
stellung zwang. 
Doch um die öffentliche 
Meinung im eigenen Inte
resse zu steuern, braucht 
es gar keine eigene Zeit
schrift, die regelmäßigen 
„Presse Jour Fixe" von 
Landrat Niedergesäß rei
chen dafür aus. Zu diesen 
werden nur die Vertreter 

dreier in Ebersberg ansäs
siger Printmedien eingela
den. Das Dutzend anderer 
Print- und Onlinemedien 
im Landkreis bleibt ausge
sperrt und ihnen werden 
die in diesen „Pressege
sprächen" mitgeteilten In
formationen vorenthalten. 

Will der Landrat so Print
medien, die bisher nicht 
durch energische Kritik an 
seinem Handeln aufgefallen 
sind, durch exklusive Infor
mationen „belohnen"? Soll 
durch eine Vorzugsbehand
lung eine „zurückhaltende" 
Berichterstattung gefördert 
werden? Und droht andern
falls der Ausschluss aus 
diesem exklusiven Kreis 
und der Verlust von Wettbe
werbsvorteilen gegenüber 
der Konkurrenz? Wir wis
sen es nicht, aber der Land
rat weiß sicher: Selbst
zensur ist immer noch die 
wirksamste Zensur. 
Mehr unter www.kirchsee-
on-intern.de 

Ludwig Steininger 
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